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SONDERINFO 02/2020: 
Aktuelle steuerliche Informationen 

 

Sehr geehrte/r Geschäftsführer/in,  

in der Anlage erhalten Sie eine Materialsammlung zu folgenden aktuellen steuerlichen Informati-

onen: 

1. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei eigengenutzten Gebäuden 

2. Verschärfung bei Sachbezügen 

3. Verlustrechnung eingeschränkt – Grenze für Istbesteuerung angehoben 

4. Bei höherer Gewalt kein Belegausgabepflicht 

5. Bundesfinanzhof bestätigt unschädliche Zwischenvermietung bei privaten Veräuße-

rungsgeschäften 

6. Kaufpreisprämie für Elektro- und Hybridfahrzeuge verlängert und erhöht 

7. Untergang von Verlusten aus Gewerbebetrieb bei Betriebsverpachtung 

8. Fragliche Ausübung des Zuordnungswahlrechts für die Umsatzsteuer 

9. Vorsicht vor Betrugs-E-Mails bei Registrierung im Transparenzregister 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Verbandsgeschäftsstelle 

 

 

 

Anlage 

Materialsammlung: Aktuelle steuerliche Informationen 

 

 

An die Mitgliedsunternehmen und 

Fördermitglieder! 

     Altlandsberg, 21. April 2020 
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Materialsammlung 

Aktuelle steuerliche Informationen 

 

 

1. Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen bei eigengenutz-
ten Gebäuden 

 
Mit den Regelungen zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2030 fördert der Gesetzgeber 

auch steuerlich technologieoffene energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020. 

So ermäßigt sich für energetische Maßnahmen an einem in der Europäischen Union oder dem 

Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen, zu eigenen Wohnzwecken genutztem Gebäude auf 

Antrag die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, 

im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme und im nächsten Kalender-

jahr um je 7 % der Aufwendungen, höchstens jedoch um je 14.000 € und im übernächsten 

Kalenderjahr um 6 %, höchstens jedoch um 12.000 € für das begünstigte Objekt. 

Folgende energetische Maßnahmen werden gefördert: 

➢ Wärmedämmung von Wänden    

➢ Erneuerung/Einbau einer Lüftungsanlage 

➢ Wärmedämmung von Dachflächen    

➢ Erneuerung der Heizungsanlage 

➢ Wärmedämmung von Geschossdecken  

➢ Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchs-optimie-

rung 

➢ Erneuerung der Fenster oder Außentüren 

➢ Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind 

 

Zu den Kosten für die Maßnahmen gehören auch die Kosten für Energieberater.  

Die Förderung kann für mehrere Einzelmaßnahmen an einem begünstigten Objekt in An-

spruch genommen werden; je begünstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerer-

mäßigung 40.000 €. Steht das Eigentum am Objekt mehreren Personen zu, können die Steu-

erermäßigungen insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden. 

Voraussetzung für die Förderung ist, 

➢ dass die jeweilige energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen ausgeführt 

wird, dass die erforderlichen Kriterien nach amtlich vorgeschriebenem Muster beschei-

nigen muss. 

➢ dass die Nutzung des Gebäudes durch den Steuerpflichtigen im jeweiligen Kalender-

jahr ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken erfolgt. Diese liegt auch vor, wenn Teile 

der Wohnung anderen Personen unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. 
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➢ dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhält, die die förde-

rungsfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung des Fachunternehmens 

und die Adresse des begünstigten Objekts ausweisen und die in deutscher Sprache 

ausgefertigt ist. Des Weiteren muss die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 

Leistung erfolgen. 

 

➢ dass das begünstigte Objekt bei der Durchführung der energetischen Maßnahme älter 

als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung. 

 

Nicht in Anspruch genommen werden kann die Steuerermäßigung, soweit die Aufwendungen 

als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastun-

gen berücksichtigt worden sind oder wenn für die energetischen Maßnahmen eine Steuerbe-

günstigung für Baudenkmäler oder Handwerkerleistungen beansprucht wird. Ebenfalls nicht 

gefördert werden Gebäude, bei denen es sich um eine öffentlich geförderte Maßnahme han-

delt, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen wer-

den. 

Die Regelung ist auf energetische Maßnahmen anzuwenden, mit deren Durchführung nach 

dem 31.12.2019 begonnen wurde und die vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sind. Ist ein 

Bauantrag erforderlich, gilt als Beginn der Zeitpunkt der Bauantragstellung, für nicht geneh-

migungsbedürftige Vorhaben der Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung. 

 

2. Verschärfung bei Sachbezügen; hier Gutscheine 

Mit dem Jahressteuergesetz 2019 wurden die Regelungen zum 1.1.2020 bei den Sachbezü-

gen – insbesondere bei Gutscheinen – verschärft. So sah der Referentenentwurf eine Aus-

weitung der Definition der „Geldleistung“ in Abgrenzung zum „Sachbezug“ vor. Diese Ver-

schärfung, die im Regierungsentwurf nicht enthalten war, ist nunmehr doch noch in das Ge-

setz eingeflossen. 

Mit der neuen gesetzlichen Definition der „Einnahmen‚ die in Geld bestehen“ wird gesetzlich 

festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, 

Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, sowie Zukunftssiche-

rungsleistungen grundsätzlich keine Sachbezüge sondern Geldleistungen sind. Gutscheine 

sind auch weiterhin als Sachbezug zu qualifizieren, wenn der Aussteller identisch ist mit dem 

Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen damit bezogen werden können. Voraus-

setzung ist aber, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden 

(also nicht im Rahmen von Gehaltsumwandlungen). 

 

3. Verlustverrechnung eingeschränkt, Grenze für Istbesteuerung angeho-

ben 

Mit dem Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-

staltungen wurden auch die Verlustverrechnungsmöglichkeiten geändert und die Umsatz-

steuergrenze für die Istbesteuerung angehoben. 

So können Verluste aus Termingeschäften, die nach dem 31.12.2020 entstehen, insbeson-

dere aus dem Verfall von Optionen, nur mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den 

Erträgen aus Stillhaltegeschäften – beschränkt auf 10.000 € im Jahr – ausgeglichen werden. 

Verluste, die nicht verrechnet werden konnten, können auf Folgejahre vorgetragen und bis 

zu jeweils 10.000 € im Jahr verrechnet werden. Eine Verrechnung mit anderen Kapitalerträ-

gen ist nicht möglich. 
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Auch Verluste aus der Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wert-

loser Wirtschaftsgüter, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter auf einen Dritten o-

der aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern können in Zukunft nur mit Einkünften 

aus Kapitalvermögen – auch hier beschränkt auf 10.000 € im Jahr – ausgeglichen werden. 

Nicht verrechnete Verluste können ebenfalls auf Folgejahre vorgetragen und in Höhe von 

jeweils 10.000 € im Jahr mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. Diese Än-

derung gilt für Verluste, die nach dem 31.12.2019 entstehen. 

Anmerkung: Die Verluste sollen in einem besonderen Verlustverrechnungskreis berücksich-

tigt und nicht generell versagt, sondern zeitlich gestreckt werden. Sie können allerdings nur 

mit entsprechenden Gewinnen verrechnet werden, wenn welche da sind.  

In dem Gesetz ist – überraschend – auch die umsatzsteuerliche Istbesteuerungsgrenze von 

500.000 € auf 600.000 € ab dem 1.1.2020 angehoben worden. Nunmehr herrscht hier 

Gleichlauf mit der Buchführungsgrenze. 

 

4. Bei höherer Gewalt keine Belegausgabepflicht 

Seit dem 1.1.2020 muss für den Beteiligten an einem Geschäftsvorfall, der mithilfe eines 

elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst wird, ein Beleg erstellt und diesem zur Verfü-

gung gestellt werden. Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform erstellt werden. Aus 

Gründen der Zumutbarkeit und Praktikabilität besteht bei einem Verkauf von Waren an eine 

Vielzahl von nicht bekannten Personen die Möglichkeit der Befreiung von der Belegausgabe-

pflicht. Dazu muss ein entsprechend begründeter Antrag beim Finanzamt gestellt werden.  

Auf die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbelegen kann im Fall des Vorliegens sog. sachlicher 

Härten in Ausnahmefällen verzichtet werden. Solche Härten liegen z. B. vor, wenn durch 

höhere Gewalt eine Belegausgabe nicht möglich ist. Dazu zählt die Bundesregierung in ihrer 

Antwort auf eine kleine Anfrage z. B. Stromausfall, Wasserschaden, Ausfall der Belegaus-

gabe-Einheit oder wenn die Belegausgabepflicht für den Steuerpflichtigen im konkreten Ein-

zelfall unzumutbar ist. Dies wird von der Finanzbehörde geprüft. 

Kosten könnten im Rahmen einer Darlegung der Härte als ein Teilaspekt berücksichtigt wer-

den; ebenso die Ziele Abfallvermeidung und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Es wird 

jedoch immer im jeweiligen Einzelfall geprüft, inwieweit eine Härte für den jeweiligen Steu-

erpflichtigen vorliegt. 

Die Bundesregierung verweist auf die Möglichkeit, die Belege elektronisch auszugeben. Es 

gebe keine Vorgaben, wie ein elektronischer Beleg zur Verfügung gestellt werden müsse. 

Dies könne auch per E-Mail, über Kundenkonten oder die sog. „Near Field Communication“ 

(NFC) direkt auf das Mobiltelefon – ohne Datenerhebung – erfolgen. 

Bitte beachten Sie! Eine Pflicht zum Einsatz elektronischer Registrierkassen gibt es auch wei-

terhin nicht. D. h. Unternehmen, die eine offene Ladenkasse führen, fallen nicht unter die 

Belegausgabepflicht, wie bei elektronischen Registrierkassen. Der Kunde ist grundsätzlich 

nicht verpflichtet den Beleg mitzunehmen. 
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5. Bundesfinanzhof bestätigt unschädliche Zwischenvermietung bei priva-

ten Veräußerungsgeschäften 

Werden Grundstücke innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung wieder veräußert und 

wurden diese in der Zwischenzeit durchgehend vermietet, so liegt ein steuerlich zu berück-

sichtigender Veräußerungsvorgang vor. Es gilt jedoch die Ausnahme, dass bei ausschließli-

cher Eigennutzung oder bei Eigennutzung in den beiden Jahren vor der Veräußerung und im 

tatsächlichen Veräußerungsjahr kein steuerbarer Vorgang entsteht. 

In einem durch das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden Fall (vgl. Ausgabe Juni 

2019, Beitrag Nr. 4), veräußerte ein Steuerpflichtiger sein bebautes Grundstück. Dieses hatte 

er über sieben Jahre lang selber bewohnt und erst im Jahr der Veräußerung zudem noch für 

ein halbes Jahr vermietet. Der BFH entschied mit Urteil vom 3.9.2019 genauso wie das Fi-

nanzgericht Baden-Württemberg vor ihm. 

Bei der Veräußerung eines Grundstücks innerhalb der Frist von zehn Jahren liegt kein steu-

erpflichtiger Vorgang vor, wenn die Eigennutzung eine bestimmte Dauer nicht unterschreitet. 

So ist eine Zwischenvermietung unschädlich, wenn der Eigentümer des Grundstücks im Vor-

jahr der Veräußerung ganzjährig durchgehend und in dem Jahr davor sowie im Veräuße-

rungsjahr selbst an mindestens einem Tag selber bewohnt hat. Es muss dabei ein zusam-

menhängender Zeitraum vorliegen. Diese Nutzung zu eigenen Wohnzwecken reicht für den 

Ausschluss eines steuerbaren privaten Veräußerungsgeschäfts aus. 

Anmerkung: Es bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung zu der Entscheidung abzuwarten. 

Grundsätzlich sollten Sie sich bei einer Zwischenvermietung der eigengenutzten Wohnung 

immer steuerlich beraten lassen, damit Sie nicht bei einem eventuellen Verkauf der Immo-

bilie in die Steuerfalle tappen. 

6. Kaufpreisprämie für Elektro- und Hybridfahrzeuge verlängert und erhöht 

Um einen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffbelastung der Luft zu errei-

chen, hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, mithilfe des Förderprogramms Elektro-

mobilität (Umweltbonus) den Absatz neuer Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-

/Brennstoffzellenantrieb mit einer Prämie zu fördern. 

Die Kaufprämie für Pkw mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb gilt 

rückwirkend für alle Fahrzeuge, die ab dem 5.11.2019 zugelassen wurden. Die Förderung 

erfolgt bis zur vollständigen Auszahlung dieser Mittel, längstens bis zum 31.12.2025. Sobald 

die zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft sind, können nach Informationen der Bun-

desregierung keine weiteren Fördergelder bewilligt werden. 

Antragsberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Ver-

eine, auf die ein Neufahrzeug zugelassen wird und die sich verpflichten, das Fahrzeug sechs 

Monate zu halten. Zuwendungsempfänger ist der Antragsteller. 

➢ Die Prämie für rein elektrisch betriebene Pkw unter 40.000 € erhöht sich von 4.000 € 

auf 6.000 € und für sog. Plug-In-Hybride von 3.000 € auf 4.500 €. 

➢ Reine E-Autos mit einem Listenpreis über 40.000 € werden dann mit 5.000 € und 

Plug-In-Hybride mit 3.750 € bezuschusst. 

➢ Für Pkw, die mehr als 65.000 € kosten, entfällt die Förderung. 

 

Anmerkung: Künftig werden – unter weiteren Voraussetzungen – auch junge gebrauchte 

Elektrofahrzeuge, die weder als Firmen- noch als Dienstwagen des Ersterwerbers eine staat-

liche Förderung erhalten haben, bei der Zweitveräußerung eine Umweltprämie erhalten. Das 

Fahrzeug muss sich auf der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge des Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA-Liste) befinden. 
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7. Untergang von Verlusten aus Gewerbebetrieb bei Betriebsverpachtung? 

Ein Gewerbetreibender, welcher sein Unternehmen nicht weiter ausüben will, kann sein Ge-

werbe abmelden und aufgeben oder veräußern. Dabei kommt es in beiden Fällen zur Aufde-

ckung stiller Reserven und damit zur Besteuerung eines Aufgabe- oder Veräußerungsge-

winns. 

Vermietet der Steuerpflichtige seinen Betrieb im Anschluss an eine Betriebsaufgabe, befinden 

sich die Gegenstände nun im Privatvermögen und er erzielt Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung. Lässt der Unternehmer allerdings seinen Betrieb ruhen und vermietet diesen 

mit all seinen funktionalen Betriebsgrundlagen, werden keine stillen Reserven aufgedeckt 

und er erzielt weiterhin Einkünfte aus Gewerbebetrieb. 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 30.10.2019 entschiedenen Fall aus der Praxis 

führte eine Kommanditgesellschaft einen Gewerbebetrieb bis zur Hälfte des betreffenden 

Jahres und verpachtete diesen anschließend komplett. Zu dem Zeitpunkt lag aus den Vor-

jahren ein Gewerbeverlust vor, welcher bisher weiter vorgetragen wurde. Nach einer Be-

triebsprüfung stellte das Finanzamt fest, dass der Verlustabzug mit Beginn der Verpachtung 

entfallen müsste, da keine Unternehmensidentität mehr vorliegt. Die Gewerbesteuerbe-

scheide wurden entsprechend aufgehoben und der Verlust aberkannt. 

Der BFH legte seinem Urteil zugrunde, dass für einen Vortrag des Verlustes die Unterneh-

meridentität ohne Unterbrechung vorliegen muss. Bei einer Besitzpersonengesellschaft, wie 

in diesem Fall, ist das gegeben, wenn eine sachliche und personelle Verflechtung mit dem 

Betriebsunternehmen vorliegt, also eine Betriebsaufspaltung. Liegt diese vor, so ist die Un-

ternehmeridentität gewahrt und die Verluste aus Gewerbebetrieb können weiter fortgetragen 

werden. Ist die Betriebsaufspaltung allerdings zu verneinen, so muss geprüft werden, ob die 

Tätigkeit des ursprünglichen mit der Tätigkeit des verpachteten Gewerbebetriebs dem 

Grunde nach wirtschaftlich identisch ist. Bei wesentlichen Abweichungen gehen die Gewer-

beverluste mit Beginn der Betriebsverpachtung unter. 

Anmerkung: Wie das Urteil zeigt, kann die letztinstanzliche Entscheidung des Unternehmers 

bei einer Betriebsaufgabe zu erheblichen steuerlichen Folgen führen. Lassen Sie sich in einem 

solchen Fall immer vor der endgültigen Entscheidung beraten, um nicht wiedergutzuma-

chende Fehler zu vermeiden. 

 

8. Fragliche Ausübung des Zuordnungswahlrechts für die Umsatzsteuer 

Bei Anschaffung eines Gegenstands/Gebäudes hat der Unternehmer ein Wahlrecht, ob eine 

Zuordnung zum Privat- oder Betriebsvermögen erfolgen soll. Grundsätzlich ist dieses bereits 

bei Anschaffung auszuüben, tatsächlich jedoch kann aus praktischen Gründen eine „zeitnahe“ 

Zuordnung auch erst mit Abgabe der Umsatzsteuer-Jahreserklärung erfolgen. 

Dabei ist die gesetzliche Abgabefrist einzuhalten (zzt. der 31.7. des Folgejahres). So sahen 

zumindest die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) und die entsprechende 

Umsetzung in der Praxis aus. 

Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in mehreren laufenden Verfahren über diese 

bisherige Umsetzung zu entscheiden. Fraglich ist dabei, ob die Frist unionsrechtlich gerecht-

fertigt ist und außerdem, ob eine Zuordnung zum Privatvermögen erfolgen darf, sobald keine 

Anzeichen für eine unternehmerische Zuordnung vorliegen. 

In einem der zu entscheidenden Fälle des BFH errichtete ein gewerbetreibender Steuerpflich-

tiger ein privates Einfamilienhaus mit Arbeitszimmer. Im Folgejahr der Errichtung reichte er 

erst nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist seine Umsatzsteuer-Jahreserklärung ein und 

erklärte darin anteilige Vorsteuer für das Arbeitszimmer.  
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Das Finanzamt gewährte ihm diese allerdings nicht, da innerhalb der Abgabefrist oder auf 

anderen Wegen keine Zuordnung erfolgt war.  

Nach Ansicht des Steuerpflichtigen ist die Bauzeichnung und ausschließlich unternehmerische 

Nutzung seit Beendigung des Baus ausreichend für die Zuordnung. Der Streitfall landete beim 

BFH. 

Der BFH wandte sich mit seinem Beschluss vom 18.9.2019 an den EuGH, da dieser bereits 

in 2018 ein Urteil zu dieser Problematik verabschiedet hat. Es ist nun eine einheitliche, mit 

dem Unionsrecht zu vereinbarende Frist festzulegen. Diese darf dabei nicht gegen den Neut-

ralitätsgrundsatz im Rahmen der Erfordernis einer zeitnahen Zuordnung verstoßen, muss 

aber auch Rechtssicherheit gewähren, was durch eine fristlose Zuordnung nicht möglich 

wäre. Außerdem kann die Zuordnung nicht alleine durch Unterstellungen oder Mutmaßungen 

erfolgen, wenn keine Beweise vorliegen oder steuerliche Behandlungen durch den Steuer-

pflichtigen vorgenommen wurden. 

Anmerkung: Betroffene Steuerpflichtige sollten nunmehr gegen abschlägige Bescheide Ein-

spruch einlegen und auf die Vorlage des BFH beim EuGH verweisen, um eventuell von einer 

lockereren Sichtweise des EuGH zu profitieren. Es ist jedoch dringend zu empfehlen, sich an 

die derzeitige Frist für die Zuordnung zu halten, bis eine eventuell andere Regelung beschlos-

sen wird. 

 

9. Vorsicht vor Betrugs-E-Mails bei Registrierung im Transparenzregister 

Zurzeit häufen sich betrügerische E-Mails bei der Registrierung im Transparenzregister. Dem-

nach werden E-Mails mit dem Absender „Organisation Transparenzregister e. V.“ an diejeni-

gen versendet, welche sich dort registrieren lassen wollten. Angeblich ist dieser Vorgang 

kostenpflichtig, bei unterbleibender Zahlung könne man sogar Bußgelder festsetzen. 

Tatsächlich ist die Registrierung jedoch kostenlos! Der offizielle Name der Website lautet 

www.transparenzregister.de. Bitte reagieren Sie nicht auf diese E-Mails! Eine Registrierung 

oder gar Zahlung auf der Internetseite hat unbedingt zu unterbleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


